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Landratsamt (30.14), Herrenfelder Str. 14, 72250 Freudenstadt 

 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Kathrin Pfau 
im Hause 
 
 
 
 
 
 
 
 
Errichtung und Betrieb von vier Windenergieanlagen des 
Typs Nordex N175/6.x, Nennleistung 7 MW in Seewald-
Besenfeld und in Freudenstadt-Igelsberg 
Bauherr: ATE Windpark Seewald II GmbH & Co. KG, 

Kleinoberfeld 5, 76135 Karlsruhe 
 
 
Sehr geehrte Frau Pfau, 
 
Sehr geehrte Frau Pfau, 
 
zu dem vorgelegten Antragsunterlagen nimmt die untere Abfallrechtsbehörde wie folgt Stellung: 
 
I. Allgemeine Ausführungen zum Vorhaben 

Zu dem oben genannten Vorhaben wurde ein Verwertungskonzept sowie Angaben über die 
anfallenden Abfälle, die im Rahmen der Errichtung und Inbetriebnahme sowie während der 
Betriebszeit der Windenergieanlagen anfallen, vorgelegt. Wir bitten um Aufnahme folgen-
der Nebenbestimmungen in die immissionsschutzrechtliche Genehmigung: 

 
II. Nebenbestimmungen 

1. Beim Bau und beim Betrieb der Windenergieanlagen sind die Vorgaben der Gewerbeab-
fallverordnung zu beachten.  
Anfallende Abfallfraktionen sind getrennt zu sammeln, zu befördern und vorrangig der 
Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem Recycling zuzuführen. 

  

Dezernat III 
Amt für Bau, Umwelt  
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Wird nicht getrennt, ist zu dokumentieren, welche Voraussetzung für eine Abweichung 
vorliegt. Erzeuger und Besitzer von Abfallfraktionen und gemischten Bau- und Ab-
bruchabfällen haben die Erfüllung der Anforderungen der Gewerbeabfallverordnung zu 
dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Verlangen dem Landratsamt Freudenstadt 
vorzulegen. 

 
2. Anfallender Restmüll (Hausmüll) ist dem Landkreis Freudenstadt als entsorgungspflich-

tiger Körperschaft zu überlassen. 
 

3. Sofern im Rahmen der Baumaßnahmen verunreinigter Boden bzw. kontaminierter Bau-
schutt anfällt, ist dieser, im Falle der Beseitigung, dem Landkreis Freudenstadt als ent-
sorgungspflichtiger Körperschaft zu überlassen. Sind diese Abfälle aufgrund Ihres 
Schadstoffgehalts als gefährliche Abfälle einzustufen, sind diese der Sonderabfal-
lagentur Baden-Württemberg, Welfenstraße 15, 70179 Fellbach, anzudienen (nähere 
Auskünfte erteilt das Landratsamt Freudenstadt als untere Abfallrechtsbehörde bzw. 
die Sonderabfallagentur). 

 
4. Unbelasteter Bodenaushub darf auf Deponien nur abgelagert werden, wenn die An-

nahmekriterien sowie die Zuordnungskriterien für die Bodenaushubdeponie bereits bei 
der Anlieferung eingehalten werden.  
Darüber hinaus ist vor der Deponierung des Bodenaushubs zu prüfen, ob die Verwer-
tung des Bodenaushubs technisch möglich oder wirtschaftlich unzumutbar ist. Die Prü-
fung ist Aufgabe des Abfallerzeugers. 

 
III. Mitteilungen an die Genehmigungsbehörde 

keine. 
 
Freundlich grüßt Sie 
 
 
 
Theurer 


